
 

 

 

 
  

  

   
  

 

 

  
   

   
 

 

Chancengleichheitsplan: 
     

            
   

                 
        

          
         

 

    
          

           
   

  

          

       

Vorrangige Besetzung von gewünschten Vollzeitstellen mit in Familienarbeit – oder in  Pflegezeit stehenden 
Teilzeitbeschäftigten, ebenso bei gewünschter Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit  
 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
Verantwortung der Maßnahmen liegt bei der Schulleitung 

     

•

 

      

 

 

Das Chancengleichheitsgesetz: 
         

Landtag von Baden Württemberg als gesetzgebendes Organ 

   

Das Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 
im öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg 
 

         
 

        

      

 
 

 
  

  
 

 
   
 

 
 

  
 

 

  

 

  
  

 
  

 

   
  
  

 

    
 
 

  

  

 
 

Nimmt teil an 
Personalauswahl 
und 
Bewerbungsgesprächen 


